
würdig launisch, krankheitsanfällig oder arbeitsunwillig. Psy-
chische Reaktionen auf das Erlebte sind individuell unterschied-
lich. Ein sexueller Übergri� kann als Bedrohung angesehen wer-
den, als Situation, der man hil�os ausgeliefert ist. Auch Scham 
und Schuldgefühle kommen vor. 

Besonders junge Frauen, Praktikantinnen oder Auszubilden-
de zum Beispiel, benötigen besonderen Schutz. „Pograbscher 
hatte ich auch mal. Da war ich frisch in der Lehre und 16, er-
schrocken und wusste nicht, was ich tun sollte oder reagieren 
sollte“, schildert eine Betro�ene. Besonders �es ist es, wenn jun-
ge Mitarbeiterinnen hinter dem Rücken des Chefs eingeschüch-
tert werden. „Mir hat mal einer bei einer Behandlung über den 
Oberschenkel gestreichelt. Sich vor meiner Che�n entschuldigt, 
dass es keine Absicht sei, und als meine Che�n das Zimmer ver-
ließ, meinte er: War doch Absicht, ich �nde Dich sehr attraktiv, 
und bei nächster Gelegenheit würde es nicht nur beim Bein blei-
ben.“ Das sei zu Beginn der Ausbildung gewesen, schreibt die 
Mitarbeiterin, die für sich einen Weg aus dem Dilemma gefun-
den hat. „Ich bin nie wieder bei dem Patienten mit rein gegan-
gen. Im Laufe der Jahre habe ich gelernt, den Patienten direkt 
eine Ansage zu machen, wenn auch ‚nur’ sexistische Sprüche 
kamen. Ich �nde, so etwas muss man sich nicht gefallen lassen.“

Resolutere Frauen reagieren da manchmal spontan mit der 
Faust. „Vor über 20 Jahren hat mir beim Zahnsteinentfernen ein 
Patient an die Brust gepackt“, berichtet eine Betro�ene im Netz. 
„Ich fuhr ihn hoch, haute ihm welche aufs Maul und gut war. 
Meinen Chef musste ich zurückhalten. Wir haben den Patien-
ten nie wieder gesehen. Und wenn das noch mal jemand macht, 
hole ich die Turbine raus.“  Eine andere Frau schreibt: „Ich hat-
te einen Pograbscher in der Ausbildung. Zu der Zeit hatte ich 
ein bisschen Kampfsport trainiert, und ich habe re�exartig aus-
geholt. Er wird das sicher nicht mehr so schnell wieder machen.“ 

Für das eigene Wohlbe�nden ist so eine Reaktion sicher eine 
befreiende Sache. Juristisch und mit Blick auf den Ruf der Pra-
xis hat das „Faustrecht“ aber auch Nachteile. 

Die Rolle der Chefs
Es spielt eine wichtige Rolle, wie der Chef mit sexuellen Beläs-
tigungen seines Teams umgeht. „Ich hatte mal einen Beingrab-
scher. Der hat dann mit dem Chef mächtig Ärger bekommen“, 
schrieb eine Mitarbeiterin. 

Viele Beschreibungen zeigen, wie wichtig die betro�enen 
Frauen die Reaktion des Chefs nehmen. Er kann durch sein Ein-
greifen die Belästigung zwar nicht ungeschehen machen, aber 
er kann seine Wertschätzung zeigen und sie darin bestärken, 
dass kein Grund für Scham und Selbstvorwürfe besteht. Der 
Praxisinhaber sollte auf jeden Fall klarstellen, dass er sexuell 
belästigende Verhaltensweisen in seiner Praxis nicht duldet. 
Etwa so: „Es war sehr unerwartet. Der Patient war dankbar, dass 
seine Schmerzen weg waren. Er sprang auf, umarmte mich und 
klatschte dabei locker �ockig mit einer Hand auf meinen Hin-
tern. Erstmal ist man da total perplex und will dem Patienten 
nichts unterstellen. Mein Chef reagierte aber sehr schnell und 
verwarnte den Patienten.“

Wenn Zahnarzt und Patient gemeinsam über die perplex da-
stehende Frau gelacht hätten, hätte sie die Situation vielleicht 
anders in Erinnerung. 

Am besten bespricht das Team das ¥ema gemeinsam, bevor 
es zum ersten Mal eskaliert.

 Ruth Auschra, freie Journalistin

Die Sicht des Juristen

Werden Patienten sexuell übergriffig, stellt sich die Frage nach der richti-
gen Reaktion. Was tun, wenn ein Patient einen obszönen Kommentar von 
sich gibt? Was tun, wenn er einem gar an den Po oder Busen fasst?

Solche sexuell konnotierten Verhaltensweisen sind moralisch und ge-
sellschaftlich schlichtweg geschmacklos, aber grundsätzlich nicht straf-
bar. Allerdings gilt im deutschen Arbeitsrecht ein weitgehender Schutz 
gegen sexuelle Belästigung. Am Arbeitsplatz gilt bei der Berufsausbildung 
und der Berufsausübung das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das 
den Arbeitgeber bei sexuellen Belästigungen zu arbeitsrechtlichen Maß-
nahmen zwingt, wie etwa Ermahnung oder gar Kündigung. Dies gilt nicht 
nur im Verhältnis von Arbeitnehmern untereinander, also wenn etwa ein 
Zahnarzt seine Mitarbeiterinnen belästigt, sondern auch im Verhältnis zu 
entsprechend auffälligen Patienten.

Der Arbeitgeber hat die Rechtspflicht, im Interesse seiner Arbeitneh-
mer einzuschreiten und sich notfalls von solchen Patienten zum Schutz 
seiner Arbeitnehmer zu trennen. Tut er dies nicht, oder ergreift er keine 
suffizienten Gegenmaßnahmen, wie etwa die Mitarbeiterin vor weiterem 
Kontakt mit solchen Patienten zu schützen, dann setzt er sich Schaden-
ersatz- und Unterlassungsansprüchen aus.

Einem sexuell übergriffigen oder verbal aufdringlichen Patienten mit 
Beleidigungen oder einer Ohrfeige zu begegnen, wäre nicht nur in Bezug 
auf Reputation und Praxismarketing höchst unklug, sondern auch straf-
rechtlich mit Konsequenzen für den jeweiligen Mitarbeiter verbunden.

Dr. Alexander Stevens

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Strafrecht, 
München 
www.lucas-stevens.de 

Wie soll der Chef reagieren?

Ein Zahnarzt ist als Führungskraft gut aufgestellt, wenn es ihm gelungen 
ist, ein Vertrauensverhältnis zu seinen Mitarbeitern zu schaffen, das es er-
möglicht, im Fall einer solchen Situation überhaupt informiert zu werden. 
Häufig scheitert die Hilfestellung – und das nicht nur in den Praxen – be-
reits an dieser Stelle. 

Auch hier gilt die Führungsempfehlung „Agieren, nicht reagieren“. Da-
her empfiehlt es sich, zum Beispiel im Rahmen eines Teammeetings offen 
über dieses Thema zu sprechen und einen Handlungsplan zu vereinba-
ren, der das genaue Prozedere regelt. So bekommen die Mitarbeiterinnen 
nicht nur Sicherheit vermittelt, sondern nehmen auch wahr, welche Wert-
schätzung der Praxisinhaber für sie hat. Aus meiner Sicht ein sehr wichti-
ger Punkt, der in jede Praxisetikette gehört, die die interne und externe 
Kommunikation regelt. 

Selbstverständlich sollte in jedem Fall sein, dass sich der oder die Pra-
xisinhaberin vor das Team stellt und dem Patienten unmissverständlich 
sein Fehlverhalten darstellt. Welche Konsequenz es zur Folge hat, wird im 
Rahmen der Etikette vereinbart. 

Um eine für alle unangenehme Eskalation zu vermeiden, ist es ratsam, 
bei der Formulierung auf die Feedbackregeln zu achten. 

 Verena Faden, Business- und Personalcoach, www.praxis-beratung.de

Nachgefragt bei Verena Faden
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